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135. Öffentliche Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Aufhebung 
der Tierseuchenverfügung (Allgemeinverfügung) des Kreises Steinfurt 
Nr. 01/2025 zum Schutz gegen die Amerikanische Faulbrut der Bienen 
vom 21.05.2025 

 
 
In dem Gebiet der Stadt Ibbenbüren ist die Amerikanische Faulbrut erloschen. 
 
Aufgrund des § 12 Bienenseuchen-Verordnung wird folgendes verordnet:  
 

§ 1 
 
Die Tierseuchenverfügung (Allgemeinverfügung) zum Schutz gegen die Amerikanische Faulbrut 
der Bienen innerhalb eines Untersuchungsgebietes vom 14.05.2025 wird hiermit aufgehoben.  
 

§ 2 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.  
 
 
Steinfurt, 14.04.2026 Kreis Steinfurt 
 Der Landrat 
 Veterinär- und 

Lebensmittelüberwachungsamt 
Im Auftrag 
gez. Dr. Fellmann 
 

 
Kreis Steinfurt 22/2026/135 

 
 
 
 
 
 

136. Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Recke: 
Änderung der Außenbereichssatzung „Schulstraße“ / Teilaufhebung 
des Geltungsbereiches; hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der in der zzt. geltenden Fas-
sung 

 
 
Der Rat der Gemeinde Recke hat am 11.12.2025 die Änderung der Außenbereichssatzung 
„Schulstraße“ (Teilaufhebung des Geltungsbereiches) als Satzung beschlossen. 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Der Geltungsbereich der o. g. Änderung der Außenbereichssatzung ist in der nachfolgenden 
Plankarte dargestellt. 
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Änderung der Außenbereichssatzung „Schulstraße“: 
 
 

 
Übereinstimmungsbestätigung: 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über öffentliche Bekanntmachungen von kommunalem Orts-
recht (BekanntmVO) in der zzt. geltenden Fassung wird hiermit bestätigt, dass der in dieser 
Amtlichen Bekanntmachung zitierte Ratsbeschluss mit dem Wortlaut des Ratsbeschlusses der 
Gemeinde Recke vom 11.12.2025 übereinstimmt und nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO ver-
fahren worden ist. 
 
Hinweise gemäß § 215 BauGB: 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nut-
zung durch den Erlass der Satzung(en) und die vorgenannten Bauleitpläne /-änderungen und 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für entstandene 
Vermögensschäden und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
Unbeachtlich werden 
- eine nach § 214 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort be-

zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
- nach § 214 Abs. 3, Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges bei der 

Aufstellung / Änderung der vorgenannten Bauleitpläne, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde Recke geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes oder den Mangel der 
Abwägung begründen soll, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
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Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 23.10.2012 (GV NW S. 474) wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der GO NW beim Zustandekommen dieser Satzung, sonstigen orts-
rechtlichen Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
- die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
- der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Recke vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergeben. 

 
Übereinstimmungsbestätigung: 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über öffentliche Bekanntmachungen von kommunalem Orts-
recht (BekanntmVO) in der zzt. geltenden Fassung wird hiermit bestätigt, dass der Wortlaut der 
in der Amtlichen Bekanntmachung zitierten Beschlüsse mit den Beschlüssen des Rates der Ge-
meinde Recke vom 11.12.2025 übereinstimmen und nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO ver-
fahren worden ist. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Gemäß § 2 Abs. 3 und 4 BekanntmVO i. V. m § 12 der Hauptsatzung der Gemeinde Recke und 
§ 2 Abs. 1 BauGB wird die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses Änderung der Außen-
bereichssatzung „Schulstraße“ Teilaufhebung des Geltungsbereiches hiermit angeordnet. 
Der Satzungsbeschluss zur o.g. Änderung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 7 
Abs. 4 und § 41 GO NW und §§ 2 - 4 BekanntmVO sowie § 12 der Hauptsatzung der Gemeinde 
Recke in den zzt. geltenden Fassungen öffentlich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wird die Änderung der Außenbereichssatzung „Schulstraße“ (Teil-
aufhebung des Geltungsbereiches) rechtsverbindlich. 
 
 
Recke, 20.04.2026 Gemeinde Recke 
 Der Bürgermeister 

gez. Vos 
 

 
Kreis Steinfurt 22/2026/136 
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137. Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Saerbeck: 
Ankündigung von Vorarbeiten für die Trassenplanung 
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Kreis Steinfurt 22/2026/137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

138. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für den Musik-
schulzweckverband der Stadt Ochtrup und der Gemeinden Neuenkir-
chen, Wettringen und Metelen 

 
 
Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) und § 12 (5) der Satzung des Musikschulzweckverbandes der 
Stadt Ochtrup und der Gemeinden Neuenkirchen, Wettringen und Metelen vom 8. November 1976, 11. 
November 1976, 15. November 1976 und 12. Dezember 1988 hat die Verbandsversammlung am 24. 
Februar 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverban-
des voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlun-
gen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 im Ergebnisplan mit 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf     909.595,00 € 
  dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    960.855,00 € 
 
 im Finanzplan mit 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf     909.595,00 € 

  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
  laufender Verwaltungstätigkeit auf     950.855,00 € 
 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
der Investitionstätigkeit auf                 0,00 € 
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  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
der Investitionstätigkeit auf          8.000,00 € 

 
  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
  der Finanzierungstätigkeit auf                0,00 € 
  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
  der Finanzierungstätigkeit auf                0,00 € 
 
 festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 

 

(1) Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf           51.260,00 € 
      festgesetzt. 
 

(2) Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zur Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gemäß 

 § 6 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) wird auf          58.286,33 € 
      festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch  
genommen werden dürfen, wird auf                      10.250,00 €  
festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Die Umlage zur Deckung des Finanzbedarfs wird auf 510.000 € festgesetzt. Bemessungsgrundlage der Umlage ist 
zu 55 % die Einwohnerzahl der Mitglieder des Zweckverbandes nach dem Stande vom 30.6. und zu 45 % die Zahl 
der Teilnehmer aus den jeweiligen Orten im letzten Studienjahr. Danach entfallen auf die Mitglieder des Zweckver-
bandes folgende Beträge: 

 
 

Gesamtumlage: 510.000,00 EUR   Schülerzahl: 2024-12-31 

Einwohner: 55,00 Prozent   Einwohnerzahl: 2024-12-31 

Teilnehmer: 45,00 Prozent    

      

  Ochtrup Neuenkirchen Wettringen Metelen Gesamt 

Einwohner 20.394 13.915 8.295 6.539 49.143 

Schüler 572 248 139 142 1.101 

EUR nach Ein-
wohner 116.405,53 79.424,49 47.346,47 37.323,51 280.500,00 
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EUR nach Teil-
nehmer 119.231,61 51.694,82 28.974,11 29.599,46 229.500,00 

Umlage 235.637,14 131.119,31 76.320,58 66.922,97 510.000,00 

      

Veränderung zum Ist 2025        
in Prozent 11,56  10,63  10,59  11,09  11,11  

in Euro 24.413,40  12.595,49  7.308,30  6.682,81  51.000,00  
 

* Einwohner- und Schülerzahlen werden aktualisiert. 
 

 
Festgestellt Aufgestellt 
Ochtrup, im Januar 2026 Ochtrup, im Januar 2026 
 
 
Christa Lenderich Andreas Hermjakob Gudrun Homann 
Verbandsvorsteherin Musikschul-Leiter Verwaltungsleiterin 
  
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Musikschulzweckverbandes der Stadt Och-
trup und der Gemeinden Neuenkirchen, Wettringen und Metelen für das Haushaltsjahr 
2026 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 18 GKG i. V. m. § 80 Abs. 5 GO NRW 
der Aufsichtsbehörde am 05.03.2026 angezeigt. Der Landrat des Kreises Steinfurt als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde hat diese zur Kenntnis genommen und die festgesetzte Ver-
bandsumlage mit Schreiben vom 16.04.2026 genehmigt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Verbandsvorsteher/die Verbandsvorsteherin hat den Beschluss der Verbandsversamm-
lung vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Ochtrup, 21.04.2026      gez. Christa Lenderich 

Die Verbandsvorsteherin 
 
 

Kreis Steinfurt 22/2026/138 
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139. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für den VHS-
Zweckverband der Stadt Ochtrup und der Gemeinden Neuenkirchen, 
Wettringen und Metelen 

 
 
Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 
(GV. NRW. S. 916) und des § 6 der Satzung des VHS-Zweckverbandes der Stadt Ochtrup und der Gemeinden 
Neuenkirchen, Wettringen und Metelen vom 11.November 1976, 8. November 1976 und 15. November 1976, hat 
die Verbandsversammlung mit Beschluss vom 24. Februar 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Volks-
hochschulzweck-verbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendun-
gen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Ver-
pflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit einem 

Gesamtbetrag der Erträge auf       717.675,00 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf      762.675,00 € 
 

im Finanzplan mit einem 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 717.675,00 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 754.675,00 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf             0,00 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      9.000,00 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf            0,00 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf            0,00 € 
 

 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
 

§ 4 
 
(1) Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 
        45.000,00 € 
      festgesetzt. 
 
(2) Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zur Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gemäß 
      § 6 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) wird auf          
73.359,82 € 
      festgesetzt. 
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§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dür-
fen, wird auf 51.000,00 € festgesetzt. 

 
§ 6 

 
Die Verbandsumlage in Höhe von 230.000,00 € wird gemäß § 26 der Satzung des VHS-Zweck-
verbandes vom 08.12.1976 in der jeweils gültigen Fassung wie folgt auf die einzelnen Gemein-
den umgelegt: 
 
zu 55 % nach Einwohnerzahl 
zu 45 % nach Teilnehmerzahl 
 

Gesamtumlage: 230.000,00 EUR   Stand TN: 
2025-10-
13 

Einwohner:  55,00 Prozent   
Einwohner-
zahl: 

2024-12-
31 

Teilnehmer:  45,00 Prozent    
       

    Ochtrup 
Neuenkir-
chen 

Wettrin-
gen Metelen Gesamt 

Einwohner*   20.394 13.915 8.295 6.539 49.143 
TN/Belegung* 2.381 183 721 523 3.808 
              
EUR nach Einwohner 52.496,61 35.818,89 21.352,33 16.832,17 126.500,00 
EUR nach TN/Bele-
gung 64.714,68 4.973,87 19.596,51 14.214,94 103.500,00 
              
Umlage   117.211,29 40.792,76 40.948,84 31.047,11 230.000,00 

       
Veränderung zum Ist 
2025          
in Prozent  12,97  -4,24  3,22  3,59  6,48  

       
in Euro  13.453,40  -1.804,62  1.276,41  1.074,81  14.000,00  

 
* Teilnehmer- und Einwohnerzahlen werden aktualisiert 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Volkshochschulzweckverbandes der Stadt Ochtrup 
und der Gemeinden Neuenkirchen, Wettringen und Metelen 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt-gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 18 GKG i. V. m. § 80 Abs. 5 GO NRW der 
Aufsichtsbehörde am 03.03.2026 angezeigt. Der Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde hat diese zur Kenntnis genommen und die festgesetzte Verbandsumlage mit Schrei-
ben vom 16.04.2026 genehmigt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ab-
lauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) die Verbandsvorsteherin hat den Verbandsversammlungsbeschluss vorher beanstandet  
 oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem VHS-Zweckververband vorher gerügt  
 und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
 Mangel ergibt. 
 

 
 
Ochtrup, 21. April 2026 gez. Christa Lenderich  

Die Verbandsvorsteherin  
 

 
Kreis Steinfurt 22/2026/139 

 
 

140. Öffentliche Bekanntmachung der Mitgliederversammlung des Unter-
haltungsverbandes „Düte“ am 18.05.2026 

 
 
Zur Wahl des Ausschusses des Unterhaltungsverbandes Düte werden die Mitglieder der Gruppe 
A (Erschwerer) und der Gruppe B (Anlieger) unabhängig davon, ob sie im Mitgliederverzeichnis 
aufgenommen sind oder nicht, zu einer Mitgliederversammlung eingeladen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 10 Abs. 3 der Verbandssatzung die Mitgliederver-
sammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig ist.  
 
Die Mitgliederversammlung findet statt am: 
 
   Montag, dem 18.05.2026, 9:00 Uhr, 
   Rathaus Wersen, Ratssaal 
   Westerkappelner Str. 19, 49504 Lotte 
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 
1.  Bestimmung der Mitglieder zur Unterzeichnung der Niederschrift 
2.  Bericht über die bisherige Verbandstätigkeit 
3. Wahl der Ausschussmitglieder der Gruppe A (Erschwerer) 
4. Wahl der Ausschussmitglieder der Gruppe B (Anlieger) 
5.  Ausscheiden des Verbandsvorstehers vor Ablauf der Amtszeit sowie Wahl eines neuen 

Verbandsvorstehers sowie eines Vertreters nach §16 (2,3) der Verbandssatzung 
6.  Wahl eines ehrenamtlichen technisch- fachlichen Vertreters für den Verbandsvorsteher. 
7. Verschiedenes 
 
Lotte, 24.04.2026 Unterhaltungsverband Düte 
 Der Verbandsvorsteher 
 gez. Friedhelm Pötter 

 
 
Kreis Steinfurt 22/2026/140 
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141. Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Kreisausschusses am 
Dienstag, 05.05.2026 

 
 

Die nächste Sitzung des Kreisausschusses, 3. Sitzung in der 18. Wahlperiode, findet am  
 

Dienstag, 05.05.2026 um 17:00 Uhr 
 

im Kreishaus in Steinfurt - Großer Sitzungssaal - Raum C177 statt. 

Tagesordnung 

 

A. Öffentliche Sitzung 
 

 1. Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der KA-Sitzung vom 
24.02.2026 

  
 2. Umbesetzung von Gremien - Anträge der Kreistagsfraktionen 
  
 3. Rettungsdienstgebühren im Kreis Steinfurt – Aktuelle Entwicklung 
  
 4. Folgen der Haushaltssperre - Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN vom 26.04.2026 
  
 5. Erstellung und Veröffentlichung einer FAQ-Liste zum Thema Rettungsdienst 

- Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 24.04.2026 
  
 6. Erstellung einer Härtefallregelung zum Thema "Gebührenbescheide für die 

Inanspruchnahme des Rettungsdienstes" - Antrag der Kreistagsfraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 24.04.2026 

  
 7. Fortführung Mietzuschuss Kindertagesstätten 
  
 8. Vertretungsregelung des Kreises Steinfurt in der Tarifgemeinschaft Münster-

land/Ruhr-Lippe GmbH 
  
 9. Entsendung von Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertretern in 

den Aufsichtsrat der WVG gem. § 108a GO NRW 
  
 10. Projektstatus der in Planung bzw. Bau befindlichen Straßenbau- und sanie-

rungsmaßnahmen des Kreisstraßenbauamtes - Antrag der Kreistagsfraktion 
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 

  
 11. K 2 Emsdetten - Saerbeck, Emsbrücke Hembergen-Saerbeck  

Mehrkosten 
  
 12. Befreiung gem. § 67 BNatSchG von dem Verbot zur Errichtung von Bauwer-

ken aller Art im Landschaftsschutzgebiet „Herthasee – Heiliges Meer – Bad 
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Steinbeck“ entsprechend der „Verordnung zum Schutz von Landschaftstei-
len im Landkreis Tecklenburg“. 

 13. Moorschutzstrategie für den Kreis Steinfurt 
  
 14. Einrichtung einer zu 90 % mit Bundesmitteln geförderten Personalstelle für 

Aufgaben des Moorbodenschutzmanagements zur Umsetzung der Moor-
schutzstrategie des Kreises Steinfurt (Förderrichtlinie InAWi) 

  
 15. Beantragung und Durchführung des Moorschutzprojekts „Wiedervernässung 

und Renaturierung des Recker Moors“ (Förderrichtlinie „1000 Moore“) 
  
 16. Klimaschutzprogramm 2025-2030 
  
 17. Klimafonds Förderung 2026 - inhaltliche Ausrichtung 
  
 18. Informationen über Anträge mit finanziellen Auswirkungen 
  
 19. Informationen 
  
 19.1. Information zum aktuellen Stand der Landschaftsplanung im Kreis Steinfurt 
  
 20. Anfragen 
  

 

B. Nichtöffentliche Sitzung 

 

 21. Feststellung der Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der KA-Sitzung 
vom 24.02.2026 

  
 22. Personalangelegenheiten 
  
 22.1. Leitung des Amtes für Soziales und Pflege 
  
 22.2. Beförderung eines Beamten 
  
 23. Grundstücksangelegenheiten; 

Grunderwerb in Steinfurt für den Naturschutz durch einen Grundstücks-
tausch 

  
 24. Neubau eines Busbetriebshofs der Regionalverkehr Münsterland GmbH am 

Standort Ibbenbüren 
  
 25. Neubau eines Busbetriebshofs der Verkehrsbetriebe Kipp GmbH am Stand-

ort Lengerich 
  
 26. Erhöhung der Projektbudgets für der Neubau der Michael-Ende-Schule in 

Lengerich 
  
 27. Veröffentlichung von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen 
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 28. Informationen 
  
 29. Anfragen 

  
 
 

Steinfurt, 29.04.2026 Kreis Steinfurt 
 Der Landrat 
  
 

Kreis Steinfurt 22/2026/141 
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